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\\l/{ Padagogische Hochschule Ludwigsburg

Gebiihrensatzung der Padagogischen
Hochschule Ludwigsburg fiir den Master-
Aufbaustudiengang Kulturmanagement

Vom 22. Januar 2001’

Auf Grund von § 9 des Landeshochschulgebiihrengesetzes
in der Fassung vom 6. Dezember 1999 (GBI. S. 605) hat der
Senat der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg am 7.
Dezember 2000 die nachstehende Satzung beschlossen.

Das Ministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Kunst hat
mit Erlass vom 8. Januar 2001, Az.: 17-640.5-7/10, seine
Zustimmung erteilt.

§ 1 Geltungsbereich

Die GebuUhrensatzung gilt fir den vom Senat der Padagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg am 17. Februar 2000 be-
schlossenen und vom Ministerium fir Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Wirttemberg mit Erlass vom
7. Juni 2000 genehmigten berufsbegleitenden Master-Auf-
baustudiengangs Kulturmanagement.

§ 2 Hohe und Filligkeit der Studiengebiihr

(1) Die Studiengebihr fiir eine Teilnahme am berufsbeglei-
tenden Aufbaustudium Kulturmanagement mit dem Ab-
schluss eines “Master of Arts” betragt pro Semester
1.600 Euro.

(2) Die Studiengebihr wird mit der Immatrikulation zum
ersten Semester bzw. mit der Riickmeldung zu den Fol-
gesemestern fallig; Zahlungsempféanger ist die Padago-
gische Hochschule Ludwigsburg. Die Dauer der Zah-
lungsverpflichtung ist nicht an die Regelstudienzeit ge-
bunden.

(3) Die Studiengebihr fir den Master-Aufbaustudiengang
Kulturmanagement befreit nicht von sonstigen Zah-
lungsverpflichtungen gegenulber der Hochschule, insbe-
sondere nicht von der generellen Einschreibe- bzw.
Ruckmeldegebuhr.

§ 3 Gegenleistungen der Hochschule

(1) Mit der Studiengebihr sind alle Kosten der Lehre inner-
halb des Master-Studiengangs Kulturmanagement ab-
gedeckt, soweit die Lehrveranstaltungen in den Radumen
der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg stattfinden.

(2) Fur die obligatorischen Selbststudienmaterialien (sog.
Studienbriefe), fir Prifungen und Korrekturleistungen
sowie flir die Benutzung von Hochschuleinrichtungen,
die auch den Vollzeitstudierenden ublicherweise gebiih-
renfrei zur Verfligung stehen, werden keine zusatzlichen
Studiengebiihren erhoben.

(3) Nicht durch die Studiengebiihren abgedeckt sind evtl.
anfallende Kosten im Rahmen von Exkursionen sowie
von Lehrveranstaltungen auferhalb der Hochschule;
hierflr wird von den Studierenden ein Kostenbeitrag in
Hohe des Selbstkostenpreises der Hochschule erhoben.

' Die nachstehend aufgefiihrte Anderung ist in die Fassung
eingearbeitet:
1. Anderung vom 14.01.2002 (Amtliche Bekanntmachun-
gen der PH Ludwigsburg Nr. 4/2002 S. 7)

§ 4 Ratenzahlung und Stundung

(1) Bei Vorliegen geringer wirtschaftlicher Leistungskraft
kann auf schriftlichen Antrag in begriindeten Einzelféllen
die Studiengebulhr fir jeweils ein Semester in bis zu
sechs monatlichen Raten zuziiglich einer angemesse-
nen Verzinsung gemal Ziffer 1.4.1 der Verwaltungsvor-
schriften (VV) zu § 59 der Landeshaushaltsordnung
(LHO) gezahlt werden. Die erste Rate wird mit der Im-
matrikulation zum ersten Semester bzw. mit der Rick-
meldung zu den folgenden Semestern féllig. Die weite-
ren Raten werden jeweils zum 1. eines jeden Monats
fallig, beginnend mit dem zweiten Vorlesungsmonat.
Wenn die Frist fir die Leistung von zwei Raten um drei
Wochen Uberschritten wird, ist die Restforderung sofort
fallig.

(2) Die Studiengebuihr kann nach schriftichem Antrag in
begriindeten Einzelfallen um maximal drei Monate ge-
stundet werden. Der gestundete Betrag ist nach Ablauf
der Stundungsfrist in vollem Umfang zuzuglich der
Stundungszinsen gemal Ziffer 1.4.1 der VV zu § 59
LHO fallig. Uber den Antrag auf Stundung entscheidet
die Hochschulverwaltung nach Anhérung des Instituts fiir
Kulturmanagement.

(3) Wahrend einer Beurlaubung nach § 63 PHG wird die
Verpflichtung zur Zahlung von Studiengeblihren ausge-
setzt. Uber den Antrag auf Beurlaubung entscheidet die
Hochschulverwaltung nach Anhérung des Instituts fiir
Kulturmanagement.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.
Ludwigsburg, den 22. Januar 2001

Prof. Dr. H. Melenk, Rektor



	�
	Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
	Gebührensatzung der Pädagogischen Hochschule Lud
	Geltungsbereich
	Höhe und Fälligkeit der Studiengebühr
	Die Studiengebühr für eine Teilnahme am berufsbe
	Die Studiengebühr wird mit der Immatrikulation z�
	Die Studiengebühr für den Master-Aufbaustudienga

	Gegenleistungen der Hochschule
	Mit der Studiengebühr sind alle Kosten der Lehre�
	Für die obligatorischen Selbststudienmaterialien�
	Nicht durch die Studiengebühren abgedeckt sind e�

	Ratenzahlung und Stundung
	Bei Vorliegen geringer wirtschaftlicher Leistungs
	Die Studiengebühr kann nach schriftlichem Antrag�
	Während einer Beurlaubung nach § 63 PHG wird die

	Inkrafttreten

